
 

 

 

 
Az.: 50  Münster,  10.10.2008 
 
 
 

Rundschreiben Nr. 50/2008 
 
 
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Kinder-
tagesstätten und Kindertagespflege zur Schaffung von Plätzen für Kinder unter 
drei Jahren 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Rundschreiben möchte ich Sie über den Stand der Antragsbearbeitung zum 
oben genannten Förderprogramm informieren.  
 
Bis heute sind im LWL-Landesjugendamt Westfalen fast 3.000 Anträge auf Förderung 
von neuen Plätzen für Kinder unter drei Jahren für die Jahre 2008 und 2009 eingegan-
gen.  
 
Bereits bei der stichprobenartigen Prüfung der Antragserfassung habe ich festgestellt, 
dass eine Vielzahl von Anträgen bedingt durch den sehr engen zeitlichen Korridor zur 
Antragsstellung noch nicht entscheidungsreif sind, weil maßgebliche Unterlagen nicht 
beigefügt bzw. Unterlagen unvollständig eingereicht wurden. Es wird also im Rahmen 
der Antragsprüfung noch zu einer Reihe von Rückfragen kommen. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich auf Grund der begrenzten personellen Ka-
pazitäten und der Vielzahl der eingegangen Anträge nicht in der Lage sein werde, Ihnen 
kurzfristig die Bewilligungsbescheide auszustellen.  
 
 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
Stadt-/Kreisverwaltungen 
- Jugendamt – 
im Bereich des LWL 
 
nachrichtlich 
Kommunale Spitzenverbände 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
Landschaftsverband Rheinland – LJA -  
 
 
  

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartner: 
Norbert Rikels 
 
Tel.: 0251 591-4593 
Fax: 0251 591-6596 
E-Mail: norbert.rikels@lwl.org  

LWL-Landesjugendamt, Schulen,  
Koordinationsstelle Sucht 
  
 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Internet: www.lwl.org 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
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Ich weise daher nochmals auf mein Rundschreiben Nr. 25/2008 vom 16.05.2008 hin, 
mit dem ich Ihnen mitgeteilt habe, dass bei diesem Förderprogramm ein vorzeitiger 
Maßnahmebeginn zulässig ist, ohne dass dafür eine besondere Genehmigung erteilt 
werden muss. Dies bedeutet, dass ab Oktober 2007 begonnene oder durchgeführte 
Maßnahmen gefördert werden können, wenn die Fördervoraussetzungen vorliegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
I.V. 
 
gez. Hans Meyer 
Landesrat  
LWL-Landesjugendamt, Schulen und Koordinationsstelle Sucht 
 
 
 
 
 
 
 


